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Wir, die Gemeinde Geroldshausen, sind Mitglied der
Interkommunalen Allianz Fränkischer Süden.

Gemeindeverwaltung

Veranstaltungen im Monat September 2023

So. 03.09.2023, ab 7.30 Uhr Tagesausflug Obst- und Gartenbauverein zur Bundesgartenschau
Sa. 16.09.2023, World Cleanup Day – Treffpunkt: Kath. Kirche Geroldshausen
16.+17.09.2023 Festtage zur Fahrzeugweihe der FF Moos

Im August finden keine Veranstaltungen statt.
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Hinweis
Die in diesem Mitteilungsblatt abgedruckten
gemeindlichen Nachrichten dienen lediglich
der Information der Bürgerinnen und Bürger.

Amtliche Bekanntmachungen erfolgen durch
Aushang an den Gemeindetafeln.

Rathaus Geroldshausen
Hauptstraße 13 | 97256 Geroldshausen
Telefon 09366 510
E-Mail: gemeinde@geroldshausen.de
www.geroldshausen.de

Öffnungszeiten
Dienstag von 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
und jeden 1. Samstag im Monat
von 9:00 Uhr – 11:00 Uhr
Nächster Termin: Samstag, 05.08.2023

Bürgermeistersprechstunde:
Termine nach Vereinbarung

Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
Rathausstraße 2 | 97268 Kirchheim
Telefon 09366 9061-0
verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de
www.kirchheim-ufr.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr*
Jeden 1. Samstag im Monat*, **:
8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Nächster Termin: Samstag, 05.08.2023

* Einwohnermeldeamt (EWO): Bitte vorher Termin
vereinbaren.

** Am darauffolgenden Montag ist das EWO ge-
schlossen.
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Aktuelle Informationen der Gemeinde

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in der Juli-Sitzung gab es noch keine Rückmeldung
der Deutschen Bahn bezüglich der geplanten Un-
terführung für Fahrradfahrer beim Bahnhofsumbau.
In Bezug auf den aktuellen Stand im öffentlichen
Nahverkehr mit Bus und Bahn konnte jedoch be-
richtet werden, dass Ende Juni ein P&R-Strategie-
workshop stattfand. An diesem Workshop nahmen
Vertreter des Landkreises, der Stadt Würzburg,
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie
ÖPNV-Beauftragte teil. Dabei wurden potenzielle
Standorte für P&R-Parkplätze gesucht und bewer-
tet. Es wurde festgestellt, dass das Bahngelände an
der Bahnstraße in Geroldshausen aufgrund des
Bahnhaltepunkts großes Potenzial besitzt, obwohl
es nicht in einer Hauptpendlerrichtung liegt. Dar-
über hinaus konnte in der Sitzung berichtet werden,
dass im Rahmen der Reaktivierung des Bahnhofs
Heidingsfeld-West (im Jahr 2026/2027) die Busli-
nien 311 und 312 als Zubringer zu den Bahnhöfen
Kirchheim, Geroldshausen und Reichenberg einge-
richtet werden sollen, um Parallel-Verkehre zu ver-
meiden. Die genaue Ausgestaltung des Verkehrs
soll in Absprache auch mit der Gemeinde Gerolds-
hausen und der APG festgelegt werden. Aktuell
wird in Betracht gezogen, den getakteten Busver-
kehr weitgehend durch bedarfsorientierten fahr-
planlosen Verkehr (On Demand) zu ersetzen, so-
fern sich dieses Konzept im südlichen Landkreis
bewährt. Ab 2024 werden zunächst die Orte Gie-
belstadt, Ochsenfurt und Kirchheim in den südli-
chen Landkreis integriert. (In den Landkreisen Kit-
zingen und Schweinfurt ist dieses System bereits
eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.callheinz.de.) Nur schulrelevante Fahrten, die
noch mit den Gemeinden abgestimmt werden müs-
sen, sollen im Fall der Umstellung auf Bedarfsver-
kehr weiterhin mit Busverkehr bedient werden.
Fahrten im Bedarfsverkehr können über eine Fahr-
gast-App, eine Webseite oder telefonisch bestellt
werden. Die Abholung der Fahrgäste erfolgt bei
spontanen Buchungen innerhalb von 60 Minuten,
wobei die Fahrten auch im Voraus gebucht werden
können. Das Angebot kann zum regulären ÖPNV-
Tarif ohne zusätzliche Gebühren genutzt werden.
Es werden also alle derzeit gültigen Fahrkarten
(z.B. auch das 49-EUR-Ticket) akzeptiert. Für den
Bedarfsverkehr werden Personenkraftwagen und
Midibusse mit Taxi- bzw. ÖPNV-Standards einge-
setzt. Diese Fahrzeuge werden bei Bedarf alle Bus-
haltestellen in den beteiligten Gemeinden anfahren.
Dadurch wäre es beispielsweise möglich, von Ge-
roldshausen oder Moos nach Eßfeld oder Giebel-
stadt zu fahren.

Der Glasfaser-Ausbau in unserer Gemeinde hat
mit etwas Sand im Getriebe gestartet. Vielen Dank
für Ihre Hinweise! In diesem Mitteilungsblatt können
Sie auf der nachfolgenden Seite 3 eine Zusammen-
fassung der wichtigsten Informationen nachlesen.

Der Gemeinderat hat in der Juli-Sitzung beschlos-
sen, dass der Dorfladen im Jahr 2023 einen Zu-
schuss in Höhe der Raumkosten erhält.

Sowohl die Bushaltestelle als auch das JUZ Moos
wurden vom Bauhof gestrichen. Die Wände wurden
von dem talentierten Graffiti-Künstler Frank Ring-
leb besprüht. Die Ergebnisse sind beeindruckend!
Ein herzliches Dankeschön an Marion Zacharias für
die Anregung bei der Bürgerversammlung im letz-
ten Jahr!

Die großen Ferien stehen vor der Tür. Auch der Ge-
meinderat macht im August eine Sitzungspause.
Die nächste Sitzung findet am 12.09.2023 statt.

Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Sommerzeit!

Ihr

Gunther Ehrhardt
1. Bürgermeister



Gemeinde Geroldshausen Seite 3



Gemeinde Geroldshausen Seite 4

Abfallbeseitigung Notrufnummern und Notdienste

Müllabfuhrtermine
Restmülltonne: 04.08., Sa. 19.08, 01.09.
Biotonne: 11.08., 25.08.
Blaue Papiertonne: Freitag, 25.08.
Gelbe Tonne: Dienstag, 01.08., 29.08.

Die Mülltonnen und gelben Tonnen sind erst
an den Abfuhrtagen (bis 6:00 Uhr) bereitzustel-
len; frühestens jedoch am Abend vorher. Nach
der Leerung sollten die Tonnen – soweit mög-
lich – unverzüglich, jedoch auf jedem Fall am
Abfuhrtag, wieder an ihren gewohnten Stand-
ort auf dem Grundstück zurück verbracht wer-
den.

Haus- und Grundsteuer sowie Gewerbe-
steuer
15.08.2023 Fälligkeit 3. Rate
Barzahler werden um pünktliche Einzahlung
gebeten.

Verkauf von Abfallsäcken für Restmüll
Rathaus Geroldshausen

Altbatterien- Annahmestellen
Wertstoffhof Klingholz

Altglas- und Altkleider-Container
Geroldshausen: Parkplatz Sporthalle
Moos: Wendeplatz Zum Abtsrain

Ansprechpartner für
Restmüll-, Bio-, Blaue-Tonne
Kommunalunternehmen Team Orange
Kunden-Center | Am Güßgraben 9 | 97209
Veitshöchheim| Tel. 0931 6156400

Ansprechpartner für Gelbe-Tonne
Knettenbrech + Gurdulic Franken GmbH & Co.
KG | Richthofenstr. 43 | 97318 Kitzingen | Tel.
09321 939411 | abfuhr-kt@kenttenbrech-gurdu-
lic.de

Wertstoffhof Klingholz
Dienstag 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag 9:00 – 14:00 Uhr

Weitere Informationen
Kostenlose Prospekte im Rathaus Geroldshau-
sen oder auf www.team-organge.info

Notrufnummern
Polizei: 110
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 11 61 17

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftspraxis Würzburg
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 8 – 21 Uhr

Bereitschaftspraxis Kitzingen
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 9 – 21 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis
auf weiteres geschlossen.

Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht mög-
lich ist, eine der Bereitschaftspraxen persön-
lich aufzusuchen und außerhalb der Öffnungs-
zeiten der Bereitschaftspraxis sowie der be-
handelnde Arzt/Hausarzt nachts sowie an Wo-
chenenden und Feiertagen nicht erreichbar ist,
ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter

Ruf-Nr. 116117
zu erreichen. Hier erfahren Sie, welcher Arzt in
der Region Bereitschaftsdienst hat.

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der
Rettungsdienst unter der Ruf-Nr. 112 zu errei-
chen.

Fragen zu den Notdiensten beantwortet die zu-
ständige Bezirksstelle der KZVB,
Tel.: 0931/32114-11.

Zahnärztlicher Notdienst
Die zahnärztlichen Notdienste sind im Internet
unter www.notdienst-zahn.de unter der Rubrik
„Presse“ abrufbar.

Apotheken-Notdienstfinder
von jedem Handy ohne Vorwahl: 22 8 33 *
Festnetz: 0800 00 22 8 33 **
SMS: „apo“ an 22 8 33 *
*max. 69 ct/Min/SMS | **kostenlos
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Apothekendienstplan
30. Juli 2023 bis 31. August 2023

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab
08.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag
um dieselbe Zeit. Änderungen vorbehalten!

Gruppe 1:
Apotheke am Rosengarten
Am Rosengarten 22, 97270 Kist
( 09306/3125
Schwalben-Apotheke Knaus-Center
Marktbreiter Str. 11, 97199 Ochsenfurt
( 09331/983377
05.08., 16.08., 27.08.

Gruppe 2:
Brunnen-Apotheke
Aug.-Bebel-Str. 55-59, 97297 Waldbüttel-
brunn
( 0931/3043020
Rats-Apotheke
Hauptstr. 31, 97199 Ochsenfurt
( 09331/2340
06.08., 17.08., 28.08.

Gruppe 3:
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße
Hauptstr. 34, 97204 Höchberg
( 0931/48444
Stadt-Apotheke
Hauptstr. 40, 97199 Ochsenfurt
( 09331/2330
07.08., 18.08., 29.08.

Gruppe 4:
St. Sebastian-Apotheke
Hauptstr. 24, 97246 Eibelstadt
( 09303/8448
Tauber-Apotheke
Rothenburger Str. 1, 97285 Röttingen
( 09338/981824
08.08., 19.08., 30.08.

Gruppe 5:
Klingentor-Apotheke
Tückelhäuser Str. 9, 97199 Ochsenfurt
( 09331/80665
Riemenschneider-Apotheke
Hauptstr. 19, 97249 Eisingen
( 09306/1224
09.08., 20.08., 31.08.

Gruppe 6:
Apotheke Kleinrinderfeld
Jahnstr. 1, 97271 Kleinrinderfeld
( 09366/9801103

Schloss-Apotheke
Schlossplatz 5, 97340 Marktbreit
( 09332/3046
Stern-Apotheke
Würzburger Str. 20, 97215 Uffenheim
( 09842/444
30.07., 10.08., 21.08.

Gruppe 7:
Engel-Apotheke
Hauptstr. 23, 97199 Ochsenfurt
( 09331/87700
St.-Martin-Apotheke
Würzburger Str. 3, 97264 Helmstadt
( 09369/980280
31.07., 11.08., 22.08.

Gruppe 8:
St.-Michaels-Apotheke
Würzburger Str. 2, 97268 Kirchheim
( 09366/6933
Stadt-Apotheke im Edeka-Markt
Nürnberger Str. 5, 97215 Uffenheim
( 09842/953540
01.08., 12.08., 23.08.

Gruppe 9:
Adler-Apotheke
Marktstr. 6, 97340 Marktbreit
( 09332/3423
Marien-Apotheke
Würzburger Str. 5-7, 97234 Reichenberg
( 0931/661030
02.08., 13.08., 24.08.
Franken-Apotheke
Ansbacher Str. 5, 97215 Uffenheim
( 09842/8271
02.08., 04.08., 13.08., 24.08.

Gruppe 10:
Engel-Apotheke im Mainärztehaus
Jahnstr. 5, 97199 Ochsenfurt
( 09331/9833378
Rathaus-Apotheke
Würzburger Str. 6, 97292 Uettingen
( 09369/2755
03.08., 14.08., 25.08.

Gruppe 11:
Florian-Geyer-Apotheke
Marktplatz 11, 97232 Giebelstadt
( 09334/99917
04.08., 15.08., 26.08.
Schwanen-Apotheke
Marktplatz 8, 97239 Aub
( 09335/595
15.08., 26.08.
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Bericht aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 13.06.2023:

Bebauungsplan "Bildacker", Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Nach den durch den Gemeinderat vorgenommenen Abwägungen zu den während der erneuten Beteiligung
der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4a Abs. 3 i.V.m. §
3 Abs.2 bzw. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen kann
der Bebauungsplan „Bildacker“, nunmehr als Satzung beschlossen werden.

Beschluss:

a) Abwägung (siehe Vorlage Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG)

A) von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange:

Zu 3. Bayerischer Bauernverband, Schreiben vom 22.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 4. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Schreiben vom 11.02.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 7. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, München, E-Mail vom 03.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 10. FWF Uffenheim, Schreiben vom 02.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 14. Handwerkskammer für Unterfranken, Schreiben vom 12.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Der Gemeinderat hat mehrmals darüber beraten, ob in den Protokollen die Namen der Gemeinderäte
aufgeführt werden sollen. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte waren sich einig, dass eine sacho-
rientierte Beratung und dementsprechende Beschlüsse gefasst werden sollen. Dafür ist eine Nennung
der Namen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte im Protokoll eher hinderlich. Was nicht bedeutet,
dass teilweise heftig um die „richtige Lösung“ mit unterschiedlichen Meinungen gerungen wird. Dem
Gemeinderat geht es um Geroldshausen und Moos und nicht um „Parteipolitik“. So entscheidet jede
Gemeinderätin, jeder Gemeinderat und der Vorsitzende nach besten Wissen und Gewissen für oder
gegen einen Beschlussvorschlag. Manchmal wurde von den Bürgerinnen und Bürgern erklärt, „man
müsse doch wissen, wen man (wieder) wählen kann“. Dazu hat der Gemeinderat eine Antwort: „Kommen
Sie in eine Sitzung oder sprechen Sie Ihre Gemeinderätin, Ihren Gemeinderat, Ihre 3. Bürgermeisterin,
Ihren 2. Bürgermeister oder Ihren 1. Bürgermeister an. Wir freuen uns auf den Meinungsaustausch!“

Sie haben Interesse, regelmäßig vor der Gemeinderatssitzung über den Termin und die Tagesordnung
per E-Mail informiert zu werden? Dann können Sie die PDF-Datei mit der Tagesordnung über eine E-
Mail an verteiler@geroldshausen.de bestellen. Zurzeit nutzen mehr als 60 Interessierte diesen Service
der Gemeindeverwaltung.

Im Folgenden wird die Stimmverteilung der Beschlüsse nur dann aufgeführt, wenn sie nicht einstimmig
gefasst wurden.
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Zu 18. Landratsamt Würzburg, Schreiben vom 11.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 20. Mainfranken Netze GmbH, Schreiben vom 23.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 23. Regierung von Unterfranken Schreiben vom 22.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 24. Regionaler Planungsverband, Schreiben vom 22.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 25. Staatliches Bauamt Würzburg, Schreiben vom 17.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 28. Deutsche Telekom Technik, Würzburg, Schreiben vom 12.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 29. Vodafone GmbH, 2 E-Mails vom 11.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu 32. Deutsche Telekom Technik GmbH, Best Mobile (T-BM) Netzausbau (T-NAB), E-Mail von Erics-
son Services vom 01.06.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

B) aus der Beteiligung der Öffentlichkeit:

Zu a. Privat 01, Niederschrift vom 20.05.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

Zu b. Privat 02, Niederschrift vom 08.06.2023
    Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und wägt diese entsprechend des
    Vorschlags des Büros ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG ab.

b) Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Bildacker“ mit Begründung, in der Fassung vom
13.06.2023 nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

Haushalt 2023: Haushaltssatzung

Der Entwurf des Haushalts wurde in der Klausurtagung des Gemeinderats am 22.04.2023 vorberaten, die
entsprechenden Änderungen wurden in den Haushaltsplan aufgenommen. Der erarbeitete Entwurf kann
nun vom Gemeinderat beschlossen werden.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Geroldshausen Landkreis Würzburg für das Haushaltsjahr 2023.
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung:
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§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.188.000 €
und im
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.621.900 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf
500.000 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 340 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 340 v.H.

2. Gewerbesteuer 370 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000
€ festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Ort, Datum
Geroldshausen, 00.00.2023

Siegel ......................................................)
Gunther Ehrhardt
(1. Bürgermeister)

Der Kämmerer erläutert den Entwurf des Haushalts 2023.

Ein Gemeinderatsmitglied will wissen, wie sich die Anhebung des Gewerbesteuersatzes auf die Unterneh-
men der Gemeinde auswirken. Dazu antwortet der Vorsitzende, dass die Erhöhung hauptsächlich für die
Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH) relevant ist. Einzelunternehmen und Personengesellschaften (z. B.
GbR) können diese Ausgaben von der Einkommensteuer absetzen.

Ein anderer Gemeinderat möchte wissen, ob der unerwartete Zuschuss über 200.000 EUR der Regierung
von Unterfranken zum Neubau Kindergarten Zauberbähnle als Einnahme bei den Haushaltsplanungen be-
rücksichtigt wurde. Herr Schäffner erklärt, dass im Haushaltsplan für 2023 300.000 EUR als Ansatz für die
Auszahlung von Fördermitteln berücksichtigt wurden, da diese zugesagt waren. Die zusätzlichen 200.000
EUR die jetzt kurzfristig in 2023 ausgezahlt wurden, sind in der Finanzplanung 2024 berücksichtigt, es han-
delt sich daher lediglich um eine zeitliche Verschiebung.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen wie vorgelegt.

Haushalt 2023: Finanzplan und Investitionsprogramm 2022 - 2026

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm 2022 – 2026 wurden in der heutigen Sitzung dem Gemein-
derat vorgestellt.
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Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den zum Haushaltsplan 2023 erstellten Finanzplan sowie das Investitionspro-
gramm 2022 – 2026 zur Kenntnis und beschließt diese.

Grundwasserentnahme aus einem Brunnen auf dem Grundstück Fl.Nr. 600, Gemarkung Moos

In der Sitzung am 09.05.2023 wurde bereits zum Antrag beim Landratsamt Würzburg wegen einer be-
schränkten Erlaubnis zur Grundwasserentnahme aus einem Brunnen auf dem Grundstück Flur-Nr. 600,
Gemarkung Moos, beraten. Der Gemeinderat war sich einig, dass Sachverhalt detaillierter dargestellt wer-
den muss, weil in der Sitzung Fragen gestellt wurden, die mit dem bisherigen Sachvortrag nicht beantwortet
wurden. Auf Grund einer Besprechung mit den Antragstellern und in Absprache mit dem LRA Würzburg
wurde der Sachvortrag ergänzt:

Die Antragsteller haben die Genehmigung zur Errichtung eines Brunnens mit Bescheid des LRA Würzburg
vom 10.01.2023 erhalten. Nachdem die Bohrungen erfolgreich waren, konnte festgestellt werden, wie hoch
die Schüttung (= austretendes Wasservolumen) ist. (Es hätte auch sein können, dass keine ausreichende
Wassermenge zur Verfügung steht.) Auf dieser Grundlage wird nun eine Genehmigung zur Wasserent-
nahme beantragt. Die Wasserentnahme soll aus einem Grundwasserleiter (= unterirdischen Bachlauf) und
nicht – so die landläufige Meinung – aus einem „unterirdischen See“ erfolgen.

Zuvor sind die Antragsteller an das Landwirtschaftsamt herangetreten. Dort wurde berechnet, welche Was-
sermenge für den Anbau von Gemüse (Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Wassermelonen und Kürbissen) not-
wendig ist. Daraus wurde das notwendige Einzugsgebiet eines Brunnens mit einem Umkreis von ca. 3 km
berechnet. In diesem Umkreis soll das Wasser per Tröpfchenbewässerung wieder ausgebracht werden.

Bei der Entnahme von fünf Litern/Sekunde bzw. 28.000 m³/Jahr handelt es sich um eine max. mögliche
Menge. Die Genehmigung erfolgt üblicherweise für zunächst max. 10 Jahre. Die weitere Entwicklung ist
nicht abzusehen. Deshalb wurde vorsorglich die max. Menge beantragt.

Die elektrische Pumpe ist durch die Pumpleistung und per Sonden/Datenlocker so gesteuert, dass nur ein
Teil des Wassers entnommen werden kann. Wird diese max. Menge (5 Liter/Sekunde) überschritten und
der Grundwasserspiegel zu sehr abgesenkt, schaltet sich die Anlage automatisch ab. Auf Grund der Fläche
von ca. 80 ha können max. 432 m³/Tag entnommen werden. Dies hängt aber auch von der Regenmenge
ab.

Die Wasserentnahme wird dann (wie in der Bergtheimer Mulde) zum Problem, wenn zu viele Brunnen er-
richtet wurden. Dann wird der Grundwasserleiter zu weit abgesenkt. Das Problem wird dadurch verstärkt,
wenn anstatt Tröpfchenbewässerung eine Überkopfbewässerung erfolgt.

Das Wasserwirtschaftsamt legt fest, wie viel Wasser entnommen werden kann.

Die Wasserrechtsbehörde im Landratsamt Würzburg hat mit Schreiben vom 28.03.2023 die Gemeinde Ge-
roldshausen gebeten, zu dem Vorhaben als Träger öffentlicher Belange Stellung zu nehmen.

Auf Nachfrage hat das Landratsamt Würzburg, Fachbereich Wasserrecht, mitgeteilt, dass die Genehmi-
gung nur unter Auflagen (z. B. max. Absenkung Grundwasserspiegel, max. Pumpleistung, Überwachungs-
pflichten) erteilt wird. Ob die beantragte Wasserentnahmemenge genehmigt wird, hängt von der Stellung-
nahme des Wasserwirtschaftsamtes ab.

Die Verwaltung schlägt auf Grund der Beratungen anliegende Stellungnahme der Gemeinde Geroldshau-
sen vor. Darin ist nochmals der o. g. Sachvortrag aufgeführt. Dieser wurde mit folgendem Satz ergänzt:

Die Gemeinde geht davon aus, dass die beantragte Wasserentnahme mit 28.000 m³/Jahr fast die Hälfte
des Wasserverbrauches der Fernwasserversorgung der Gemeinde Geroldshausen beträgt. Damit ist die
beantragte Entnahme vergleichsweise hoch. Auch vor dem Hintergrund des ständig sinkenden Grundwas-
serspiegels und der damit verbundenen zukünftigen Wasserknappheit ist fraglich, ob bewässerungsintensi-
ves Gemüse angebaut werden sollte.
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Ein GR weist darauf hin, dass es sich um die Hälfte des Wasserverbrauches der Gemeinde Geroldshau-
sen, nicht des Ortsteiles Moos handelt.

Eine GR´in erkundigt sich, ob Kartoffeln unbedingt bewässert werden müssen. Hierzu antwortet Herr El-
säßer, dass dadurch ein besserer Ertrag möglich ist. Des Weiteren zählen Kartoffeln zu den Grundnah-
rungsmitteln, die benötigt werden. Er erklärt, dass die Pumpe weit oberhalb der Sohle der wasserführenden
Schicht angesetzt wurde, eine Wasseruhr eingebaut wird und somit auch alles kontrollierbar ist. Die Kosten
für die verlegten Schläuche belaufen sich auf 1.000,00 EUR/ha.

Ein GR fragt nach, ob der festgelegte Zeitraum der Genehmigung von 10 Jahren noch zu ändern sei. Dazu
erklärt Herr Elsäßer, dass dieser Zeitraum üblich ist. Da die entstandenen Kosten durch die Brunnenboh-
rung, Verlegung der Schläuche, etc., bei ca. 100.000,00 EUR liegen, ist der Genehmigungszeitraum ange-
messen, um die Kosten zu decken.

Zum Hintergrund wurde auf die Beratungen in der Gemeinderats-Sitzung am 09.05.2023 verwiesen.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und stimmt der vor-
geschlagenen Stellungnahme mit ggf. Änderung der Wassermenge zu.

Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 1  Anwesend: 12  Persönlich beteiligt: 0

Neufestsetzung der Fahrtkostenpauschale für den ersten Bürgermeister Herrn Gunther Ehrhardt

Der Vorsitz zu diesem Top wird von Herrn 2. Bgm. Manuel Schmitt übernommen.

Nach Amtsantritt von Herrn 1. Bgm. Ehrhardt wurde nachfolgender Beschluss gefasst:

„Der Gemeinderat Geroldshausen gewährt dem 1. Bürgermeister Gunther Ehrhardt eine Fahrtkostenpau-
schale von 150,00 Euro monatlich.
Mit dieser sind alle Fahrten innerhalb der Gemeinde und des Landkreises Würzburg sowie nach Tauberbi-
schofsheim und Wittighausen (Abwasserzweckverband) abgegolten.
Notwendige sonstige Fahrten sind wie gehabt nach tatsächlicher Fahrtstrecke abzurechnen.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Via Mail vom 24.04.2023 beantragte Herr 1. Bgm. Ehrhardt die Überprüfung dieses Beschlusses mit der
Begründung, dass er Termine hauptsächlich per Fahrrad und nicht per Kfz wahrnehme.

Am 22.05.2022 teilte Herr 1. Bgm. Ehrhardt mit, dass er die von ihm im Zeitraum März bis Mai 2023 wahr-
genommenen dienstlichen Termine sowie die zurückgelegten Wegstrecken zusammengestellt habe. Durch-
schnittlich lege er 100 km/Monat mit dem PKW zurück.

Er wünscht daher, die am 03.04.2019 beschlossene Pauschale rückwirkend zum 01.11.2022 auf 40,00
EUR/Monat anzupassen.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen gewährt Herrn 1. Bgm. Ehrhardt gem. Antrag vom
22.05.2023 rückwirkend zum 01.11.2022 eine Fahrtkostenpauschale von 40,00 EUR pro Monat.

Mit dieser sind alle Fahrten innerhalb der Gemeinde und des Landkreises Würzburg sowie nach Tauberbi-
schofsheim und Wittighausen (Abwasserzweckverband) abgegolten.

Notwendige sonstige Fahrten sind wie gehabt nach tatsächlicher Fahrtstrecke abzurechnen.

Der diesbezügliche Beschluss vom 03.04.2019 ist somit obsolet.

Gemäß Art. 49 GO hat Herr 1. Bgm. Ehrhardt an der Beratung und Abstimmung zu diesem Top nicht teilge-
nommen.
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Errichtung einer Photovoltaikanlage: Anfrage zur Fortführung der Planungen

Mit E-Mail vom 20.04.2023 wurde angefragt, ob es möglich ist, die bereits 2009 begonnenen Planungen zur
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Grundstücken Gemarkung Moos, Fl.Nrn. 182 und 180, weiter-
zuverfolgen.
Die derzeitige Situation erfordere es, die Stromerzeugung stark auszubauen.

Die Fläche biete sich gut an. Sie ist nach Westen geneigt, von keiner Ortschaft einsehbar und bestens an-
schließbar, da am Grundstück eine Leitung vorbeilaufe.

Die derzeitige Situation erlaube es, Anlagen ohne EEG wirtschaftlich zu betreiben.

Hier wäre auch eine Bürgerbeteiligung leichter möglich als an einem Windrad, da die wirtschaftliche Einheit
sehr viel kleiner ist (1 Wechselrichter).

Durch die gemeinsame Nutzung der Leitung mit Windenergie ergeben sich zusätzliche Effekte.

Das Bauamt in der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim erklärt, dass die geplanten Änderungen des Flä-
chennutzungsplans aus dem Jahr 2009 nicht fortgeführt werden können. Die Bauleitplanung muss also
nochmals vollständig neu durchgeführt werden.

Ein GR erkundigt sich, wie groß die Photovoltaikanlage in Moos ist. Der Vorsitzende antwortet, dass diese
in Moos 70 ha groß ist und es sich bei der neuen Anlage um ca. 11 ha handelt.

Ein GR will wissen, ob die Errichtung der Photovoltaikanlage baurechtlich bzw. planungsrechtlich zulässig
ist. Der Vorsitzende antwortet, dass eine Prüfung des Bau- und Planungsrechts durchgeführt werden muss.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und stimmt grund-
sätzlich der Errichtung einer PV-Anlage auf den Grundstücken Gemarkung Moos, FlurNr. 182 und 180, zu.

Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 1  Anwesend: 12  Persönlich beteiligt: 0

Information über die geplante Errichtung einer Hochfrequenzanlage gemäß der Vereinbarung zwi-
schen Kommunalen Spitzenverbänden und den Mobilfunknetzbetreibern sowie gemäß § 7a der
26.BImSchV; Suchkreis F1GK9 „Geroldshausen Moos“

Mit Schreiben vom 22.05.2023 hat Vodafone GmbH mitgeteilt, dass sie plant, eine neue Mobilfunksendean-
lage in der Gemeinde Geroldshausen zu errichten, um damit die Telekommunikationsinfrastruktur und die
Qualität und Kapazität des Mobilfunknetzes entsprechend der Anforderungen der Kunden zu verbessern.
Die Gemeinde wird über die Akquisition und den damit verbundenen Abstimmungen gemäß der Vereinba-
rung zwischen Kommunalen Spitzenverbänden und den Mobilfunknetzbetreibern (Mobilfunkvereinbarung)
sowie gemäß § 7a der 26.BImSchV informiert und erhält die Möglichkeit zur Stellungnahme und zur Erörte-
rung.

Im Rahmen der Kapazitäts- und Versorgungsplanung der Vodafone GmbH wurde ein Bedarf für die Ge-
meinden Geroldshausen und Giebelstadt ermittelt.

Die Mobilfunkvereinbarung sieht einen Zeitraum von 8 Wochen zur Einbeziehung der Kommunen vor. Die
Vodafone GmbH bittet deshalb, innerhalb dieses Zeitraums zu antworten. Soweit in diesem Zeitraum keine
Rückantwort gegeben wird, geht Vodafone davon aus, dass im Rahmen der vorgesehen Anhörung keine
Einwände gesehen werden.

Karte mit Suchgebiet:
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Sollte im Suchkreis nichts möglich sein, sollte nördlich von Moos gesucht werden, so dass das Versor-
gungsziel abgedeckt wird. Eine Zuwegung zum Standort muss mit Schwertransport verfügbar sein.

Die Verwaltung bittet um ein Meinungsbild, ob und welche Stellungnahme für die nächste Sitzung am
11.07.2023 vorbereitet werden soll.

Das Gremium plädiert für die Erstellung des Mastens, da die Notwendigkeit durch starke Mobilfunknutzung
gegeben ist.

Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung einer Dachgaube auf einer Bestandsloggia
auf dem Grundstück Fl.Nr. 96/3, Gmrk. Geroldshausen, Mooser Str. 1

Die Bauherren beantragen eine Baugenehmigung zur Errichtung einer Dachgaube über einer Bestandslog-
gia auf der Gebäudesüdseite auf dem Grundstück Fl.Nr. 96/3, Gemarkung Geroldshausen, Mooser Str. 1.

Das Bauvorhaben befindet sich im Bebauungsplangebiet „Südlich der Mooser Straße“.

Für das Bauvorhaben wird eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes bzgl. unzulässiger
Dachgauben beantragt.

Begründung:
Die geplante Dachgaube ist erforderlich, um eine Undichtigkeit der bestehenden Dachloggia zu beseitigen.
Gleichzeitig wird durch den zusätzlichen Aufbau einschließlich Dämmung die Isolierung des Gebäudes im
Bereich des bestehenden Treppenhauses verbessert.

Gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch kann von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden,
wenn
-  die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, und
-  Gründe des Wohls der Allgemeinheit, die Befreiung erfordern oder
-  die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder
-  die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und
-  wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen

vereinbar ist.

Einer Befreiung hiervon ist zuletzt im Jahr 2008 vom Gemeinderat und dem Landratsamt bei einem Bauvor-
haben von 3 Dachgauben auf Flurstück 96/19, Mooser Str. 26, zugestimmt worden.

Die Nachbarn haben dem Vorhaben zugestimmt.

Die Erschließung mit Straße, Wasser und Kanal ist gesichert.

GR Künzig darf aufgrund Art. 49 GO nicht an der Beratung und Beschlussfassung teilnehmen.
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Der Bauantrag wurde bislang nur mündlich angemeldet. Die Unterlagen sind am 07.06.2023 eingegangen.
Diese Vorlage wurde am 13.06.2023 nach Urlaubsrückkehr des Sachbearbeiters aktualisiert.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Baugenehmigung von den Eheleuten Renate und Rainer Künzig
zur Errichtung einer Dachgaube über einer Bestandsloggia auf der Gebäudesüdseite auf dem Grundstück
Fl.Nr. 96/3, Gemarkung Geroldshausen, Mooser Str. 1, einschließlich der beantragten Befreiung von den
Festsetzungen des Bebauungsplans „Südlich der Mooser Straße“ bezgl. der unzulässigen Dachgauben, zu.

Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 12  Persönlich beteiligt: 1

Beschilderung der Parkplätze für Kindergarten Zauberbähnle gegenüber Bahnhof Geroldshausen

Im Rahmen der Errichtung des neuen Dorfplatzes werden Parkplätze für den Kindergarten Zauberbähnle
gegenüber dem Bahnhof Geroldshausen errichtet:

Es sind 15 PKW-Parkplätze (5 Kindergarten, 10 Öffentlich) geplant:

Die Verwaltung schlägt folgende Beschilderung für die 5 Parkplätze, die für den Kindergarten vorgesehen
sind, vor:

S
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Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und stimmt der vor-
geschlagenen Beschilderung zu.

Möglichkeit der Teilnahme an einer gemeinsamen Beschaffung von digitalen Wasserzählern

Bisher werden Ende eines jeden Jahres alle Haushalte mit der Bitte angeschrieben, die Stände der Was-
serzähler an die Verwaltung mitzuteilen. Die Daten können manuell per Ablesebrief oder über die Eintra-
gung in das Bürgerserviceportal an die Verwaltung übermittelt werden. In der Gemeinde Geroldshausen
wurden bei der jährlichen Ablesung Anfang 2023

· 55 % der Zählerstände über das Internetportal und
· 37 % per Ablesebrief abgegeben. Zu
· 8 % der Zähler wurden keine Angaben gemacht. (Diese werden auf Grund des Vorjahresverbrauchs

geschätzt).

Die Zählerstande per Ablesebrief werden dann manuell von der Verwaltung in eine Software übertragen.

Funkwasserzähler haben zahlreiche Vorteile. Statt der oben beschriebenen manuellen Ablesung werden
die Zähler mit einem sog. „Drive-by-Verfahren“ abgelesen. Der Bauhof fährt mit einer geringen Geschwin-
digkeit an den Häusern vorbei und erfasst die Zählerstände mittels Tablet und Software. Dadurch können
Ablesefehler und der Aufwand nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Verwaltung er-
heblich reduziert werden. Außerdem können weitere unterjährige Auslesungen zur frühzeitigen Erkennung
von Rohrbrüchen erfolgen. Die Wasserverluste werden reduziert. Die Genauigkeit der Ablesung wird er-
höht, da der Durchfluss nicht mehr mechanisch, sondern per Ultraschall erfolgt.

Nachbarkommunen haben bereits auf Funkwasserzähler umgestellt. Die Verwaltung prüft derzeit die Ange-
bote von verschiedenen Firmen. Es ist geplant, die Ausstattung zum Auslesen durch den Bauhof interkom-
munal mit den Kommunen des Fränkischen Südens zu beschaffen.

Entsprechende Mittel, die bei der nächsten Wassergebührenkalkulation berücksichtigt werden, sind im
Haushalt 2023 eingestellt.

Wegen einer konkreten Beauftragung eines Herstellers wird erneut beraten und ein entsprechender Be-
schluss gefasst.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beauftragt die
Verwaltung, alle Schritte zur gemeinsamen Beschaffung von digitalen Wasserzählern in die Wege zu leiten.
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Informationen / Sonstiges

Dirtbahn am neuen Sportplatz
Im Frühjahr wurde die Dirtbahn durch ein landwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen gemulcht. Dabei
sind Kosten von ca. 500,00 EUR entstanden. Demnächst muss erneut gemulcht werden, da ansonsten wie-
der Pflanzensamen auf den Rasen des neuen Sportplatzes geweht werden. Die Jugendlichen haben sich
mit dem Jugendbeauftragten Marc Huber getroffen, um weitere Schritte zur Reaktivierung zu besprechen.
Die Verwaltung bittet um ein Meinungsbild: Die Bahn wurde sehr lange Zeit nicht verwendet.

GR Marc Huber fragt, ob das Mulchen günstiger und einfacher wäre, wenn die Steigung minimiert werden
würde. Der Vorsitzende antwortet, dass dies mit dem Bauhof und der Firma abgesprochen werden müsste.

Ein anderes Gemeinderatsmitglied macht den Vorschlag die Steigung zu ebnen und dann einzusäen. Dazu
merkt der Vorsitzende an, dass bereits mehrere Anfragen von Landwirten wegen der überschüssigen Erde
bei ihm eingingen.

Eine GR´in erkundigt sich, ob die Dirtbahn denn gar nicht mehr genutzt wird. Dazu antwortet GR Marc Hu-
ber, dass das Gerücht umging, die Dirtbahn sei geschlossen. Deshalb wurde es dann auch nicht genutzt.
Es gibt jedoch noch Jugendliche, die Interesse daran haben. Dieses Jahr ist es sehr schwer, das Unkraut
zu vernichten, da es sehr schnell wächst. Er würde jedoch den Jugendlichen dieses Jahr nochmals gerne
die Chance geben, die Dirtbahn zu nutzen und sich auch an der Pflege der Bahn zu beteiligen. Falls es
weiterhin zu wenig genutzt wird, müsse man nächstes Jahr entscheiden, wie es mit der Dirtbahn weiter-
geht.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass 2 – 3 x jährlich gemulcht werden müsste, was jedes Mal 500,- EUR
kostet.

Das Gremium würde dieses Jahr mulchen und abwarten, ob die Dirtbahn öfter genutzt wird.

Großübung der Feuerwehren am Gut Moos
Am 06.06.2023 fand am Gut Moos eine Groß-
übung der Feuerwehren Geroldshausen, Höch-
berg (Drehleiter), Kirchheim, Moos, Uengershau-
sen und Würzburg Land statt. Dabei hat sich er-
neut gezeigt, dass sich der Beitritt der Gemeinde
zum Atemschutzpool des Landkreises bewährt.
Die Atemschutzgeräte wurden unmittelbar nach
der Übung ausgetauscht werden. Die Feuerweh-
ren waren also sofort wieder einsatzfähig. Auch
sind gerade die beiden Wehren aus Geroldshau-
sen und Moos nicht nur personell, sondern auch
technisch gut aufgestellt. So konnten z. B. die
Verletzten in einem stark verqualmten Raum mit
Hilfe einer Wärmebildkamera sehr schnell gefun-
den werden. Bei einer weiteren Übung im Kinder-
garten Zauberbähnle wurde ein Einsatz ohne Wärmebildkamera geübt. Die Verletzten wären ohne sehr
lautstarke Hilferufe nicht gefunden worden. Die Gemeindeverwaltung hat eine Hausaufgabe erhalten: Der
Wasserdruck der Hydranten in der Nähe des Gut Moos muss überprüft werden. Vielen herzlichen Dank an
alle Feuerwehrfrauen und -männer, insbesondere an die FF Moos und das Gut Moos!

Lärmsanierung Bahnstrecke in Geroldshausen
Das Eisenbahnbundesamt hat mit Schreiben vom 02.05.2023 mitgeteilt, dass das Planfeststellungsverfah-
ren zum aktiven Lärmschutz eingestellt wurde. Es werden also keine Lärmschutzwände errichtet.

Die Maßnahmen zum passiven Lärmschutz für den Bereich Geroldshausen sind noch in Planung. Aus heu-
tiger Sicht wird es daher – laut Rückmeldung der DB - nicht vor 2024 zum Start der Förderung von passi-
ven Maßnahmen (Austausch von Fenstern, Türen, …) kommen. Es ist geplant, dass die DB – wie auch in
Moos – die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer anschreiben wird. Weitere Infos und Antragsfor-
mulare: www.laermsanierung.deutschebahn.com.
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Umbau Bahnhof, Bahnübergang Hauptstraße / Albertshäuser Str. / Bahnstr. sowie P&R-Parkplätze
Mit Schreiben vom 17.05.2023 hat die Gemeinde die Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) als Auf-
traggeber um eine Stellungnahme gebeten, weil in der Machbarkeitsstudie keine Fahrradunterführung ge-
plant ist. Die Fahrradunterführung wurde aber in der VAST „Bahnhofsumbau Geroldshausen“ vereinbart.
Auch sollte der Sachstand zum Umbau Bahnübergang Bahnstraße / Albertshäuser Straße / Hauptstraße
mitgeteilt werden. Eine Antwort der BEG steht aus.

Die Gemeinde Geroldshausen wird im Rahmen Bahnübergang Hauptstraße / Albertshäuser Str. / Bahnstr.
(bzw. des Umbaus Bahnhof Geroldshausen) einen Gehweg parallel zur Hauptstraße errichten. In diesem
Zusammenhang wurde mit E-Mail vom 31.05.2023 bei der DB Immobilien nachgefragt, ob der Gemeinde
ein Teilstück mit ca. 25 m² als Verlängerung bis zum Bahnübergang kostenlos überlassen werden kann.
Eine Antwort der DB steht aus.

Die Stadt Würzburg hat die Landkreiskommunen zu einem P&R-Strategieworkshop am 28.06.2023 eingela-
den. In diesem Zusammenhang wurde bei der DB Immobilien nachgefragt, ob auf der Schotterfläche zwi-
schen Bahnstraße und Gleisen ein P&R-Parkplatz errichtet werden kann. Auch fahren bereits heute Bürge-
rinnen und Bürger aus Giebelstadt zum Bahnhof Geroldshausen. In die Gegenrichtung fahren zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger von Geroldshausen nach Giebelstadt. So würde sich die Errichtung einer Busver-
bindung zwischen den beiden Kommunen mit einer Bushaltestelle am P&R-Parkplatz anbieten. Damit
könnten auch die Bürgerinnen und Bürger aus Albertshausen eingebunden werden. Eine Antwort der DB
steht aus.

„Wie kann man sich gegen Starkregen schützen?“
Niederschlagsereignisse, die lokal sehr begrenzt (kleinräumig) auftreten und in kurzer Zeit sehr große Nie-
derschlagsmengen verursachen, werden als Starkregenereignisse bezeichnet. Diese können grundsätzlich
an jedem Ort in Bayern auftreten. So auch in Geroldshausen und Moos z. B. im Jahr 2016. Die Kommunen
sind weder technisch noch finanziell in der Lage, die Bürgerinnen und Bürger und deren Anwesen vor
Starkregenereignissen zu schützen. Umfangreiche Informationen stellt das LFU Bayern insbesondere zum
Thema „Wie kann man sich gegen Starkregen schützen?“ auf folgender Seite zur Verfügung:
https://www.lfu.bayern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/index.htm

Renovierung der Bildstöcke in Moos
Der Bildstock an der Würzburger Straße (gegenüber dem Friedhof) ist restauriert. Die
Hälfte des Gesichts von Jesus, die abgefallen war, konnte wieder angebracht werden.

In den nächsten Wochen wird auch die Restauration des Bildstocks an der Kreuzung
Hofäcker / Buchenweg durchgeführt.

Nochmals vielen herzlichen Dank an die Spender und den Bezirk Unterfranken für ihre
Unterstützung!

Förderung zum Umbau einer Schmiede in Kirchheim
Der Dorfplatz Geroldshausen wird im Rahmen der einfachen Dorferneuerung Geroldshausen 7 durch das
Amt für ländliche Entwicklung (ALE) gefördert. Die Verwaltung der Gemeinde Geroldshausen hat auf Grund
der Nachfrage des ALE zugestimmt, dass das Verfahren auf ein Grundstück in Kirchheim ausgeweitet wer-
den kann. Damit kann dort der Umbau einer Schmiede durch das ALE gefördert werden.

Blühpakt Bayern: Grünstreifen Radweg zwischen Geroldshausen und Moos
Bürgerinnen und Bürger aus Geroldshausen und Moos haben sich zu
einer „Arbeitsgruppe Büsche“ zusammengeschlossen. In Zusammenar-
beit mit den Landwirten, der Gemeinde Geroldshausen, der Biodiversi-
tätsbeauftragten (Regierung von Unterfranken) und Kreisfachberaterin
(LRA Würzburg) wurde der Grünstreifen zwischen Radweg und den
Feldern mit Sandlinsen, Büschen und Blühstreifen aufgewertet. Es wur-
den Hinweisschilder „Sandlinse – Ein Lebensraum für Wildbienen“ auf-
gestellt. Die Gemeinde hatte im Rahmen des Blühpaktes Bayern eine
Förderung von 5.000 EUR erhalten. Dafür hat sie sich verpflichtet, dass
auf dem größten Teil der Fläche in den nächsten fünf Jahren keine
Mulchmahd erfolgt. Das Schnittgut muss also abgeräumt werden. Die Mahdhöhe muss mindestens 10 cm
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betragen. Die Mahd darf max. zweimal im Jahr durchgeführt werden. Schmale Streifen zwischen den Fel-
dern und dem Grünstreifen (Absprache mit den Landwirten) sowie zwischen dem Fuß-/Radweg und dem
Grünstreifen werden regelmäßig gemulcht, um eine Beeinträchtigung durch umgekipptes hohes Gras zu
vermeiden. Herzlichen Dank nochmals an die AG Büsche für die gute Unterstützung! Weitere Informatio-
nen: www.geroldshausen.de -> Bürgerservice -> Blühpakt Bayern

Sensationelle Leistungen der Mooser Elterninitiative
Der Bolzplatz in Moos hat sich durch die sensationellen Leistungen der Elterninitiative Moos und durch
zahlreiche Spenden zu einem Spielplatz entwickelt, der weit und breit seinesgleichen sucht. Vor kurzem
wurden die Tischgruppe am Wasserspielplatz und auch der Beachvolleyballplatz fertiggestellt.

Empfehlung aus der Bürgerversammlung: „Gehweg“ am Bolzplatz in Moos parallel zur Würzburger
Straße
Auch in der Bürgerversammlung wurde empfohlen, den Bereich zwischen Bolzplatz und Würzburger Straße
zu schottern. Dadurch konnte ein „Gehweg“ zum Spielplatz bzw. JUZ Moos errichtet werden:

Dauerparker auf Parkplatz beim Bürgerheim
Regelmäßig müssen Dauerparker, die ihre Fahrzeuge auf
dem Parkplatz beim Bürgerheim abgestellt haben, aufgefor-
dert werden, ihre Fahrzeuge bei Beerdigungen oder Veran-
staltungen zu entfernen. Deshalb soll eine Beschilderung auf-
gestellt werden:
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Informationen

Ferienbetreuung im Grundschulverband Kirchheim im Schuljahr 2022/23
Aufruf zur Anmeldung zum Abenteuerspielplatz

Das Hüttendorf findet in diesem Jahr erstmals am Bolzplatz hinter dem Kinder-
garten (Schönfelder Straße) in Kleinrinderfeld statt. Hintergrund des Ortswech-
sels ist, dass das Hüttendorf in allen drei Mitgliedsgemeinden stattfinden soll. Wir würden uns
freuen, wenn auch in diesem Jahr wieder viele Kinder aus der Gemeinde Kirchheim den Abenteu-
erspielplatz besuchen. Aktuell sind für die ersten Woche 87 Kinder angemeldet, für die zweite Wo-
che erst 62 (Stand 27.06.2023)

Es besteht für die Eltern die Möglichkeit zur Bildung von Fahrgemeinschaften, so ist der Transport
der Kinder nach Kleinrinderfeld einfacher möglich. Auch kann die neue Buslinie 490 zwischen
Kleinrinderfeld und Kirchheim ab der neuen Haltestelle Kleinrinderfelder Straße genutzt wer-
den. Der Bus ab Kirchheim fährt hier um 8:32 Euro ab. Vom Ausstieg an der Haltestelle Altes Rat-
haus sind es nur drei Minuten Fußweg zum Abenteuerspielplatz. Am Nachmittag fährt der Bus um
15:17, 16:17 oder 17:10 Uhr wieder zurück nach Kirchheim, dort können die Kinder 10 Minuten
später am St. Michaels Brunnen aussteigen. Auch dies ist für größere Kinder eine gute Transport-
möglichkeit.
Es wäre schade, wenn in diesem Jahr nur sehr wenige Kinder am Abenteuerspielplatz teilnehmen
und damit möglicherweise das Angebot auch grundsätzlich in Frage gestellt wird!

Die Ferienbetreuung findet in folgenden Wochen statt:

Abenteuerspielplatz (Alter: 6-15 Jahre) 31.07.- 04.08.2023  Kosten 60 Euro je Woche Hüttendorf
07.08.- 11.08.2023 Kosten 60 Euro je Woche Hüttendorf

Sommerferien (Alter: 6-12 Jahre 14.08.- 18.08.2023 Kosten 50 Euro

Die verbindliche Anmeldung läuft in diesem Jahr wieder ganz bequem ausschließlich über ein On-
line-portal. Das Portal finden Sie unter: www.unser-ferienprogramm.de/kirchheim-ufr

Im Portal können Sie die Anmeldung für die einzelnen Ferienwochen online ausfüllen, Sie finden
alle relevanten Informationen zu den einzelnen Angeboten, zur Durchführung und zu den Betreu-
ungszeiten. Die Teilnahmegebühr ist unmittelbar nach Ihrer Buchung mittels Überweisung zu be-
zahlen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei der großen Anzahl an Kindern keine Bar-
zahlung akzeptieren. Die verbindliche Anmeldung ist erst dann rechtsgültig, sobald die Teilnahme-
gebühr bezahlt ist.

Die verbindliche Anmeldung für das Angebot in den Sommerferien ist bis zum 26.07.2023 notwen-
dig. Anmeldungen nach dieser Frist können unter Umständen nicht mehr berücksichtigt werden.

Sie haben Fragen oder Probleme bei der Anmeldung? Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an:

Stefanie Schmitt Verwaltungskraft Mittags- und Ferienbetreuung
Tel.: 09366 - 906128 (Bürozeiten dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr)
E-Mail: stefanie.schmitt@kirchheim-ufr.de www.unser-ferienprogramm.de/kirchheim-ufr

Informationsangebot zur Existenzgründung, Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge

Der nächste Sprechtag ist am Donnerstag, 10. August 2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr. Anmeldung bei Brigitte Schmid,
Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931 8003-5112.
Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de.
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Gesichtslose Dörfer und Städte – ein Graus für Land und Leute

(August 2023 – „Fränkischer Süden“/Giebelstadt) – Ortsbildprägende Gebäude in
traditioneller Bauweise sollen erhalten bleiben – gegebenenfalls mit neuer Nutzung!
Indem Kommunen und Privatpersonen die fränkische Baukultur bewahren, bleiben
Dörfer und Städte mit ihren regionalen Eigenheiten zu erkennen, verlieren sie eben nicht ihre markanten
Gesichter; beim Spaziergang durch manche Neubausiedlung wähnt man sich eher in der Toskana oder der
Provence als in der hiesigen Gau- und Mittelgebirgslandschaft. Als Anreiz und Beleg dafür, dass historische
Bausubstanz mit überschaubaren Kosten ertüchtigt und modernen Ansprüchen gerecht werden kann, hat
eine Projektgruppe am Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken eine Ausstellung mit gelungenen
Sanierungs-, aber auch Ersatzbaubeispielen konzipiert. Zudem hat sie ein Begleitheft und zu jedem Objekt
ein Datenblatt erstellt.

Auf ihrer Tournee durch Unterfranken macht die Ausstellung „Gut gebaut in Unterfranken“ vom 24. August
bis 13. September 2023 Halt im Rathaus Giebelstadt. Sie ist hier im Foyer in der ersten Etage zu sehen.
Die Interkommunale Gemeindeallianz „Fränkischer Süden“ lädt Interessierte herzlich ein. Zudem informiert
die Allianz über das Thema auf der Website www.fraenkischer-sueden.de.

Die Ausstellung beinhaltet ein Dutzend Beispiele: multifunktionale Gebäudekomplexe, Scheunen, die zu
Wohnraum wurden oder nun für Gewerbe und Soziales genutzt werden. Merkmale und Besonderheiten ty-
pisch fränkischer Architektur werden herausgehoben und erläutert, um insbesondere diejenigen zu inspirie-
ren, die eine solche Immobilie ihr Eigen nennen oder gerne erwerben möchten. Natürlich gibt es auch Hin-
weise auf staatliche Fördermittel.

Ergänzend können sich Gäste der Ausstellung zwei Broschüren mitnehmen: „DorfGRÜN gestalten“ und
„Farben im Dorf – ein Beitrag zur Farbgestaltung ländlicher Architektur in Mainfranken“. Sämtliches Material
ist ebenso wie der Besuch der Ausstellung kostenlos. Das Giebelstadter Rathaus ist geöffnet Montag bis
Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.
Vorschau: Weiter geht es am „Tag der Innenentwicklung“ am 17. September 2023, an welchem sich auch
die Kommunen des „Fränkischen Süden“ beteiligen werden.

Regionalbudget 2024 – Es geht weiter!

In den vergangenen Jahren konnten bereits zahlreiche Kleinprojekte umgesetzt
werden, die über das Regionalbudget jeweils bis zu 10.000 € Zuschuss erhielten.
Voraussichtlich stehen dem Fränkischen Süden im nächsten Jahr wieder finanzielle
Mittel in Höhe von 100.000 € zur Verfügung. Vereine, Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen kön-
nen sich mit ihrer Projektidee um die Förderung bewerben!

100.000 € für den Fränkischen Süden
Bis zu 10.000 € für Ihr Projekt!

Grundsätzlich kann ein großer Strauß an Maßnahmen durch das Regionalbudget gefördert werden – vo-
rausgesetzt das Projekt erfüllt die Grundvoraussetzungen und Projektauswahlkriterien für eine Förde-
rung und wird vom Entscheidungsgremium ausgewählt.
Sie haben bereits eine Projektidee für das Regionalbudget 2024? Gerne können Sie die Idee mit Kira
Schmitz vorbesprechen (Tel. 09334-808-47; kira.schmitz@giebelstadt.de).

Damit Sie möglichst viel Zeit zur Umsetzung des Projekts haben, soll der Start schon Anfang 2024 ermög-
licht werden. Dafür müssen die Projektanträge früher eingereicht und vom Entscheidungsgremium bewertet
werden. Der Aufruf zur Projekteinreichung wird aktuell vorbereitet. Die Veröffentlichung wird über die Amts-
/Mitteilungsblätter, die gemeindlichen Websites und die Website der ILE Fränkischer Süden erfolgen. Ein
Blick auf die Homepages lohnt sich also ab jetzt wieder richtig.

Hinweis: Projektanträge können erst eingereicht werden, sobald der Aufruf zur Einreichung erfolgt ist.

Kontakt:
ILE Fränkischer Süden
Kira Schmitz
Tel. 09334-808-47, Mail: kira.schmitz@giebelstadt.de
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Landkreis Würzburg appelliert: Bürgerinnen und Bürger zum schonenden Um-
gang mit Wasser aufgerufen – Grundwasserentnahmen einfach online bean-
tragen

Verdorrte Pflanzen gehören in den Sommermonaten in Unterfranken leider zum derzeitigen Erschei-
nungsbild. Der Landkreis Würzburg zählt zu den trockensten Regionen Deutschlands. Die Temperatu-
ren steigen stetig bei sinkenden Niederschlägen. Gleichzeitig häufen sich Starkregenereignisse. Aus-
gedörrte Böden können große Wassermengen in kurzer Zeit nicht mehr aufnehmen, was zu erhebli-
cher Bodenerosion auf Feldern und in den Gemeinden zu Schäden an der Infrastruktur und Wohnhäu-
sern führen kann. Auch die Neubildung von Grundwasser nimmt ab.

Um diese negativen Folgen abzumildern und den Wasserhaushalt für künftige Generationen zu scho-
nen, appelliert der Landkreis Würzburg an seine Bürgerinnen und Bürger, wo immer es möglich ist,
Wasser zu sparen. Sinnvolle Maßnahmen können unter anderem der Bau und die Nutzung von Zister-
nen sein, in welcher Regenwasser zur Gartenbewässerung gesammelt wird. Auch die Anschaffung
von wassersparenden Duschköpfen oder stets vollständig befüllte Waschmaschinen und Geschirrspü-
ler können in der Masse große Einsparungen bewirken.

Grundwasserentnahmen aus Brunnen sind in der Regel erlaubnispflichtig

Um sicherzustellen, dass der Wasserhaushalt nicht zusätzlich belastet wird, ist die Entnahme von
Grundwasser aus Brunnen – sowohl in gewerblicher als auch in privater Hand – erlaubnispflichtig. Den
Antrag müssen die Nutzerinnen und Nutzer beim Landratsamt Würzburg stellen. Ob eine Erlaubnis zur
Entnahme gewährt wird, prüft dort der Fachbereich Wasserrecht als Untere Wasserrechtsbehörde un-
ter Beteiligung weiterer Fachbehörden (allen voran das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg).

Eine Grundwasserentnahme ohne wasserrechtliche Erlaubnis oder eine unerlaubte Mehrentnahme
schädigen den Wasserhaushalt und stellen rechtlich gesehen auch Ordnungswidrigkeiten dar. Diese
können mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden.

Auch Entnahmen aus Fließgewässern müssen beantragt werden

Bei anhaltender Trockenheit und entsprechend niedrigen Wasserständen haben auch bereits geringfü-
gige Wasserentnahmen aus Fließgewässern nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie, vor
allem von kleineren Gewässern (erhöhte Wassertemperatur, Fischsterben, trockenes Bachbett). Ent-
nahmen aus Fließgewässern ohne eine wasserrechtliche Erlaubnis stellen in der Regel ebenfalls eine
Ordnungswidrigkeit bzw. Straftat dar. Nur wenige Fälle fallen unter den erlaubnisfreien Gemeinge-
brauch (Schöpfen mit Handgefäßen wie Eimer oder Gießkannen). Das Landratsamt Würzburg bittet
deshalb auch bei geplanten Entnahmen aus Fließgewässern vorab Kontakt mit dem Fachbereich Was-
serrecht des Landratsamtes aufzunehmen.

Generell gilt, dass Bürger und Behörden gemeinsam im Rahmen der Klimaanpassung besser mit dem
Wasser haushalten müssen. Eine sinnvolle und sparsame Nutzung von Wasser ist daher unumgäng-
lich. „Wir alle müssen sparsam mit Wasser umgehen, um unser aller Lebensgrundlage heute und für
spätere Generationen sicherzustellen“, appellieren Landrat Thomas Eberth und die Untere Wasser-
rechtsbehörde an alle Bürgerinnen und Bürger.

Antragsformulare für Grundwasserentnahmen online ausfüllen

Ein Antragsformular für eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserentnahme ist unter
www.landkreis-wuerzburg.de/formulare zu finden (Navigation: Wasserrechtà Auswahl des Antragsà
Erlaubnisantrag Grundwasserentnahme). Bei weiteren Fragen stehen die zuständigen Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter des Fachbereichs 52 (Wasserrecht) am Landratsamt Würzburg zur Verfü-
gung. Kontakt per E-Mail an wasserrecht@lra-wue.bayern.de oder direkt über die Homepage des
Landkreises Würzburg unter www.landkreis-wuerzburg.de/wasserrecht.
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Die N-ERGIE Kinotour zu Gast in Kirchheim - Jetzt für Wunschfilm abstimmen

Am Mittwoch den 30. August 2023 kommt
das Freilichtkino der N-ERGIE nach Kirch-
heim. Der Kinoabend startet ab 18 Uhr mit
einem Rahmenprogramm. "Film ab" heißt
es bei Einbruch der Dunkelheit gegen 20
Uhr. Die Vorstellung findet bei jeder Witte-
rung statt. Sämtliche Einnahmen aus den
Eintrittskarten gehen an den Schwimmbad-
förderverein. Alle Kinofans können bis Frei-
tag, 4. August, unter www.magazin.n-er-
gie.de/kinotour/kirchheim  über den Kino-
film abstimmen, welcher am Abend gezeigt
wird.

Zur Auswahl stehen fünf Filme: Sönke Wortmanns Komödie "Der Nachname" über Irrungen und Wirrungen
im Familienleben, die Tragikomödie "Ein Mann namens Otto" über einen mürrischen Witwer, der durch den
Einfluss seiner chaotischen Nachbarn wieder Freude am Leben findet, Steven Spielbergs teils autobiografi-
sches Drama "Die Fabelmans", "Mrs. Harris und ein Kleid von Dior2, eine Tragikomödie, die zeigt, wie eine
ältere Dame, die Zukunft einer ganzen Modemarke beeinflusst und der Familienfilm "Die Schule der magi-
schen Tiere 2".

Auf www.magazin.n-ergie.de/kinotour/kirchheim  startet am Montag, 7. August, der Kartenvorverkauf. Der
Eintritt kostet 5,50 Euro im Vorverkauf und sechs Euro an der Abendkasse.
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Energiewende: Das gibt es bei Wärmepumpen rechtlich zu beachten
Wie heizen wir künftig unsere Häuser? Diese Frage treibt derzeit viele Eigentümer um. Wärmepumpen wer-
den zunehmend bei Neubauten installiert oder im Zuge von Sanierungen als Ersatz für alte Heizungen mit
fossilen Brennstoffen eingebaut. Dabei gibt es einige rechtliche Vorgaben, die es zu beachten gilt. Denn die
Geräte verursachen Lärm und sind baulich oft außerhalb eines Gebäudes realisiert. Die Untere Bauauf-
sichtsbehörde am Landratsamt informiert daher zu den wichtigsten Punkten im Zusammenhang mit Bauan-
trägen, Lautstärkebelastung und dem Umgang mit den Nachbarn:

1. Wärmepumpen können als Anlagen der sogenannten technischen Gebäudeausrüstung grundsätzlich
verfahrensfrei – das heißt, ohne Baugenehmigung – nachgerüstet bzw. installiert werden. Es sei denn,
sie stehen in Zusammenhang mit einem genehmigungspflichtigen Gesamtvorhaben.

2. Wärmepumpen müssen dabei in der Regel keine Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken ein-
halten.
Wird für die Wärmepumpen allerdings ein selbstständiges „umhüllendes“ Gebäude (Schuppen, Geräte-
haus, etc.) errichtet, kann dieses gegebenenfalls genehmigungspflichtig sein und muss dann entspre-
chende Abstandsflächen einhalten.

3. Eigentümer/Bauherren sind angehalten, hinsichtlich der Zumutbarkeit für die Nachbarn auf folgende As-
pekte zu achten: Standort, Lautstärke, Betriebszeiten (Regel- und abgesenkter Nachtbetrieb), Aus-
maße, optische Gestaltung. Vor der Installation sollte am besten Kontakt mit den betroffenen Nach-
barn aufnehmen, um Streitigkeiten zu vermeiden.

4. Als Betreiber von Wärmepumpen haben Bauherren/Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die gesetzli-
chen Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Diese sind wie folgt:

a) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen (Mischgebiet) tagsüber 60 dB(A), nachts 45
dB(A)

b) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (Allgemeines Wohngebiet) tagsüber 55
dB(A), nachts 40 dB(A)

c) Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind (Reines Wohngebiet) tagsüber 50
dB(A), nachts 35 dB(A)

Nachtzeit ist nach dieser Vorschrift die Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.

Die Emissionspegel, das heißt, die tatsächlichen Lautstärken der jeweiligen Geräte, sind in den Beschrei-
bungen und Datenblättern der Hersteller zu finden. In Zweifelsfällen können Interessierte neben dem Land-
ratsamt auch den Installateur fragen.
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Aktion „Volle Power“ für Kinder und Jugendliche: Mach mit beim Malwettbewerb „Streu-
obst verleiht Superkräfte!“

Äpfel, Birnen, Zwetschgen oder Nüsse schmecken nicht nur lecker, sie geben dem Körper auch volle
Power und setzen ungeahnte Energie frei. Wo kommen bei euch diese Superkräfte an? Könnt ihr mit einer
Handvoll Nüsse jede Mathe- oder Knobelaufgabe lösen? Schießt ihr nach einem Biss in einen Apfel das
entscheidende Tor beim Fußball oder klettert ihr auf die höchsten Bäume?

Welche Super-Power bekommt ihr von welchem heimischen Obst? Das Landratsamt Würzburg will es wis-
sen und veranstaltet daher in diesem Jahr einen Malwettbewerb unter dem Motto „Volle Power: Streuobst
verleiht Superkräfte!“. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen aus der Region Würzburg. Die Auf-
gabe für die kleinen Künstlerinnen und Künstler lautet: „Malt ein Bild von eurem Lieblingsobst! Wächst es
am Baum, Strauch oder am Boden? Und welche Superkraft bekommt ihr davon? Lasst eurer Fantasie
freien Lauf.“

Gemalte Bilder bis zum 15. September im Landratsamt einreichen
Das fertige Bild (im Format DIN A3 oder DIN A4) kann direkt bei Heidrun Groeger (SFB 8) am Landratsamt
Würzburg eingereicht werden oder geschickt werden an:

Landratsamt Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97070 Würzburg, Stichwort: Lieblingsobst. Einsendeschluss
ist Freitag, der 15. September 2023.

Losung der Gewinnerinnen und Gewinner am Streuobstmarkt, Sonntag, 24.09.
Im Rahmen des Streuobstmarktes am Sonntag, 24.09., am Landratsamt Würzburg werden alle eingereich-
ten Bilder ausgestellt und die Gewinnerinnen und Gewinner vor Ort gelost. Schon das Dabeisein lohnt sich,
denn alle Teilnehmenden des Malwettbewerbs, die unseren Markttag besuchen, erhalten einen Preis. Un-
abhängig davon können sich Groß und Klein am Streuobstmarkt bei einer Reihe von Spielen und Mitmach-
aktionen ausprobieren.

Kontakt für Rückfragen: Heidrun Groeger, Regionalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförde-
rung (SFB8), Tel. 0931-8003-5115, E-Mail: h.groeger@lra-wue.bayern.de.

Manege frei im Landkreis Würzburg: Circus Wirbelwind schlägt seine Zelte in Rottendorf auf

Auch in den Sommerferien 2023 heißt es wieder: „Manege frei im Landkreis Würzburg!“ Die Ferienfreizeit
des Landkreises „Circus Wirbelwind“ schlägt seine Zelte in diesem Jahr in Rottendorf auf. Jeweils eine Wo-
che lang trainieren 38 Kinder und Jugendliche zusammen und gestalten unter professioneller Leitung des
Circusdirektors Herr Lui ein buntes Programm aus Jonglage, Trapez, Clownerei, Fakir und vielem mehr.
Am Ende einer jeden Woche können die Kinder und Jugendlichen ihre erlernten Fähigkeiten in zwei öffent-
lichen Vorstellungen vor vielen Besuchern aus Nah und Fern präsentieren.

Die Vorstellungen sind am Samstag, 26. August um 19
Uhr und Sonntag, 27. August 14 Uhr (Camp 1) sowie
Samstag, 2. September 19 Uhr und Sonntag 3. Septem-
ber 14:00 Uhr (Camp 2). Karten (auch Familienkarten)
gibt es an der Circus-Kasse. Bei Vorlage des Ferienpas-
ses gibt es eine Ermäßigung.

Weitere Informationen sind bei der Kommunalen Jugend-
arbeit des Landkreises Würzburg erhältlich (Zeppelinstr.
15, 97074 Würzburg), Tel: 0931/8003-5842; E-Mail: ju-
gendarbeit@lra-wue.bayern.de sowie im Internet unter
www.jugend-landkreis-wue.de (Stichwort: Jahrespro-
gramm).

Bildunterschrift:
Unter professioneller Leitung eines Circus-Pädagogen üben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ferienfreizeit
„Circus Wirbelwind“ im Landkreis Würzburg anspruchsvolle Akrobatik und Kunststücke ein. Archiv-Foto: Hannah
Beyer
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Führung am „Rundweg Bio-Landwirtschaft und Wildlebensräume“ in Gadheim

Rund um den Mittelpunkt Europas in Veitshöchheim-Gadheim bewirtschaftet Familie Römert ihre Felder
nach den Anbaurichtlinien des Bioland-Verbands. Aber was genau heißt eigentlich Bio-Landwirtschaft?
Was wächst dort auf den Feldern, wie landet es auf unseren Tellern und welche Wildlebensräume sind in
unserer Agrarlandschaft vorhanden? Diese Fragen will ein beschilderter Rundweg entlang der Flächen von
Familie Römert allen Interessierten beantworten.

Seit 2022 steht den Bio-Akteuren in den Öko-Modellregionen ein Fördertopf für Kleinprojekte zur Verfü-
gung. Auch 2023 werden in der Öko-Modellregion stadt.land.wü. wieder einige Projektideen für Öko-Klein-
projekte verwirklicht, darunter auch der Rundweg von Johannes Römert. Der Gadheimer Bio-Landwirt lädt
nun entlang seines Rundweges zu einer weiteren Führung für alle ein, die sich für eine regionale Wert-
schöpfung und Bio-Anbau interessieren.

Die Führung findet am Samstag, 12. August 2023 von 15
bis circa 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Treffpunkt ist am EU-Mittelpunkt in Gadheim. Weitere In-
fos finden Sie auf www.oekomodellregionen.bay-
ern/stadt.land.wue.

Bildunterschrift:
Gefördert von der Öko-Modellregion stadt.land.wü. wurde
im Mai 2023 ein beschilderter Rundweg nahe des EU-Mit-
telpunkts bei Gadheim eingeweiht. Mit dabei waren Veits-
höchheims Bürgermeister Jürgen Götz (3.v.l.), Landrat
Thomas Eberth (4.v.l.) und Bio-Landwirt Johannes Rö-
mert.
Foto: Tim Großmüller
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Mitteilungen der Vereine, Organisationen und Kirchen

Kirchliche Nachrichten
der katholischen Filialgemeinden

Geroldshausen und Moos

Pfarramt Kirchheim Tel.: 09366 522 Fax: 09366 982 921
e-mail: pfarrei.kirchheim@bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten: Di 10:00 - 12:00 Uhr, Mi 12:00 - 14:00 Uhr, Do 15:00 - 18:00 Uhr
Pfarreiengemeinschaft Sankt Petrus - Der Fels: www.pg-sanktpetrus.de
Pfarrer: Pfr. Dr. J. Jelonek, Tel.: 09306 1244    e-mail: jerzy.jelonek@bistum-wuerzburg.de
Pfarrvikar: F. Elsesser, Tel.: 09366 98 26 678      e-mail: frank.elsesser@bistum-wuerzburg.de
Gemeindereferent: B. Müller Tel.: 09306 98 38 05 e-mail: bernd.mueller@bistum-wuerzburg.de
Gemeindeassistentin M. Düchs Tel.: 09306 98 38 05 e-mail: maria.duechs@bistum-wuerzburg.de

____________________________________________________________________________________________

für St. Thomas Morus, Geroldshausen

So. 06.08. 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Wort-Gottes-Feier

So. 13.08. 19. SONNTAG IM JAHRESKREIS
  9:00 Wort-Gottes-Feier

So. 20.08. 20. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Wort-Gottes-Feier

So. 27.08. 21. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Wort-Gottes-Feier

für St. Nikolaus, Moos

Sa. 12.08. 18:00 Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

Sa. 19.08. 18:00 Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Pfarrbüro Kirchheim ist von 28.08. - 08.09.2023 nur am Dienstag geöffnet.
Das Pfarrbüro Kleinrinderfeld ist von 28.08. - 08.09.2023 geschlossen.

In dringenden Verwaltungsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die Pfarrbüros in Kist,
Tel. 09306 1369, Eisingen Tel. 09306 1230 oder Waldbrunn Tel. 09306 1244.

Pfarrvikar Elsesser ist von 31.07 - 18.08.2023 und von 28.08. - 08.09.2023 im Urlaub.
Die seelsorgliche Vertretung übernimmt Pfr. Dr. Jelonek.
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Obst- und Gartenbauverein Geroldshausen

Einladung zur
Tagesfahrt am 3. September 2023

zur Bundesgartenschau nach Mannheim

Programm:
Abfahrt: 7:30 Uhr Kriegerdenkmal

7:35 Uhr  Dorfladen

Besuch der Gartenschau, die in zwei Gelände aufgeteilt ist. Diese können entweder mit dem Shut-
tlebus oder der Seilbahn abwechselnd erreicht werden. Beide Möglichkeiten sind im Eintrittspreis
enthalten.

Fahrpreis 50 €
In diesem Preis ist der Gruppeneintritt im Wert von 25 € pro Person enthalten.

Für Ermäßigungsberechtigte (Schwerbehindertenausweis) beträgt der reine Fahrpreis 25 €. Diese
Personen können an der Kasse die ermäßigten Eintrittskarten zum Preis von 18 € kaufen.

Anmeldung bis 20. August 2023 bei K. Schöll - Tel. 990309, R. Künzig - Tel. 99814, D. Gomille -
Tel. 7154.
Bei der Anmeldung bitte mit angeben, wenn nur der reine Fahrpreis gezahlt wird, das erleichtert
uns die weitere Planung.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und einen interessanten Tag.

Ein Paradies für alle!
Der Garten sollte es nach Möglichkeit auch für Insekten und Vögel sein.
Eine alte Holzskulptur, die einst einen Mann darstellte wird nun von Holzbienen bewohnt. Der sich vermeh-
rende Zierlauch sieht prächtig aus und wirkt gleichzeitig wie ein Magnet für die Bienen, Hummeln und
Schmetterlinge. Ein vertrockneter Stängel der Königskerze, der nach der Blüte nicht entfernt wurde, wurde
abgeschnitten und jetzt kriechen aus ihm winzige Wildbienen. Eine wilde Ecke (z.B. ein Haufen Totholz o-
der Strauchschnitt) aus dem ganz von alleine viele Brennesseln wachsen, hilft auch, Insekten vieler Arten,
anzuziehen. So entstehen durch Tun Einzelner wieder Gärten und Natur, wie wir sie eigentlich brauchen.

Bei der Gespinstmotte, ein Ungeziefer, das im Moment sichtbar ist, haben wir die Möglichkeit durch Entfer-
nen (Ausbrechen) der Gespinste den Bäumen ohne Chemie zu helfen. An der Straße nach Albertshausen
hat die Motte die Bäume schon fast vollständig so geschwächt, dass diese kaputtgehen.

Ansonsten werden noch Herbstsaaten, wie Spinat und Feldsalat ausgebracht. Bis Mitte Juli können auch
noch Rote Bete, Buschbohnen und Mangold gesät werden.
Vergessen Sie außerdem nicht, die Vogeltränken regelmäßig zu reinigen und zu füllen!

Ihr Obst- und Gartenbauverein Geroldshausen

Seniorenkreis
Geroldshausen – Moos

Wir treffen uns am
Mittwoch, 2. August 2023 um 14.30 Uhr

im Evang. Gemeindehaus zum gemütlichen Beisammensein
bei Kaffee und Kuchen sowie kleinem Imbiss.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
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Privatanzeigen
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